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Liebe Basketballerinnen und Basketballer,

Covid-19 ist weiterhin sehr präsent in unser aller Leben. Doch dank des schnellen Handels durch unsere 
Regierung und Landesregierungen und insbesondere aufgrund der Mithilfe aller Mitbürgerinnen und Mit-
bürger ist es gelungen, die Fallzahlen in Deutschland einzudämmen und niedrig zu halten. 

Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie haben die mehr als 2.300 Basketballvereine mit insgesamt rund 
10.000 Mannschaften in Deutschland vor enorme Herausforderungen gestellt und diese Herausforderun-
gen werden nachhaltig spürbar sein. 

Dennoch hat das stark rückläufige Infektionsgeschehen in den vergangenen Wochen zu schrittweisen 
Lockerungen vieler Auflagen in allen gesellschaftlichen Bereichen geführt. Politik und Sport haben intensiv 
daran gearbeitet, dass auch der Sport wieder ausgeübt werden kann. Wir alle konnten via Magenta und 
durch die Berichterstattungen im Deutschen Fernsehen mitverfolgen, wie sich ALBA Berlin in einem nie 
dagewesenen Finalturnier zum Meister der easyCredit BBL gekrönt hat und uns allen hat es dabei in den 
Fingern gekribbelt. 

Umso wichtiger ist es, dass unser Sport auch im Amateurbereich wieder in einem geregelten Trainings- und 
Spielbetrieb ausgeübt werden kann, auch wenn dies auf absehbare Zeit nur unter Beachtung von allgemei-
nen und sportartenspezifischen Hygienevorschriften möglich sein wird. 

Zusammen mit unseren 16 Landesverbänden haben wir unter dem gemeinsa-
men Motto „BACK ON COURT“ einen Leitfaden zur Wiederaufnahme des 
Wettkampfbetriebs im Basketball entwickelt, der Empfehlungen dazu 
enthält, was Vereine, Trainer*innen und Spieler*innen unter den 
gegenwärtigen Vorgaben im Trainings- und Spielbetrieb zu be-
achten haben. In dieser Ausnahmesituation wollen wir damit 
eine Orientierung geben und Wege aufzeigen, wie Basketball 
im Amateurbereich wieder im Wettbewerb gespielt wer-
den kann. Als Service von uns an Euch bieten wir Euch 
das Konzept als offenes Dokument zum Herunterladen 
auf unserer Homepage www.basketball-bund.de/dbb/
back-on-court an. Bitte seid so frei, das Konzept an die 
jeweiligen Gegebenheiten bei Euch vor Ort anzupassen.

Die Öffnung der Hallen und Sportstätten und das Er-
möglichen von 5-gegen-5-Basketball mit Körperkontakt 
war ein erster großer Schritt „BACK ON COURT“ und 
wir sind uns sicher, dass unsere Basketballfamilie aus 
dieser schweren Zeit gestärkt hervorgeht.

Wir möchten mit diesem Konzept unseren Vereinen und 
Landesverbänden eine Hilfestellung geben und wünschen 
Ihnen allen einen guten und gesunden Wiedereinstieg!

Ingo Weiss            
Präsident   

Vorwort

https://www.basketball-bund.de/dbb/back-on-court
https://www.basketball-bund.de/dbb/back-on-court
https://www.basketball-bund.de/dbb/back-on-court
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Zunächst ist es wichtig zu betonen, dass alle zum je-
weiligen Zeitpunkt gültigen behördlichen Vorgaben 
und Empfehlungen zur Hygiene und Reduzierung 
des Infektionsrisikos auch für den Sport gelten. 
Trotz der Lockerungen, die die Durchführung des 
Sports wieder ermöglichen sollen, sollten sich somit 
alle Beteiligten und Gäste an die grundlegenden 
Regeln halten.

Außerhalb des Spielfeldes gelten, auch für die am 
Spiel beteiligten Personen, in allen Bereichen in 
und vor den Hallen die Vorgaben zum Mindestab-
stand. Dieser Abstand sollte eingehalten werden. 
In Spielpausen und auf den Mannschaftsbänken gilt 
dies auch für das Spiel selbst. Mögliche Ausnahmen 
können nur auf Basis lokaler oder anderer behördli-
cher Verordnungen zugelassen werden.

Alle Formen von Begrüßungs- und Jubelritualen vom 
Händedruck über das Abklatschen bis hin zur Um-
armung sollten unterbleiben. Das gilt auch für die 
Begrüßung und Verabschiedung der Mannschaften 
und Schiedsrichter*innen vor und nach dem Spiel.

Die Empfehlungen zur individuellen Handhygiene 
gelten ebenfalls für alle Besucher*innen der Hallen. 
Das Waschen der Hände mit Wasser und Seife für 
min. 30 Sekunden oder das Desinfizieren der Hände 
sollte mindestens beim Betreten, besser noch beim 
Betreten und Verlassen der Halle möglich sein und 
entsprechend durchgeführt werden.

Ebenso gelten die Regelungen für die „Hust- und 
Niesetikette“ in Armbeuge oder Einweg-Taschen-
tuch, sowie die umgehende Entsorgung von benutz-
ten Taschentüchern.

Je nach behördlichen Vorgaben kann das Tragen ei-
nes Mund-Nase-Schutzes in Hallenbereichen außer-
halb des Spielfeldes vorgeschrieben sein, wenn es 
dort räumlich nicht (durchgängig) möglich ist, den 
Mindestabstand in einzuhalten.

Krankheit und Infektionsver�
dacht
Personen, die Krankheitssymptome aufweisen oder 
über Unwohlsein klagen, haben sich aus den Sport-
hallen fernzuhalten. Das gilt auch für Personen aus 
Haushalten mit einer erkrankten Person.

Sollten erstmalig in der Halle Krankheitssymptome 
oder Fieber (≥38° C) auftreten, so sollte die betref-
fende Person die Sporthalle und alle angeschlosse-
nen Bereiche umgehend verlassen.

Den Umgang mit positiv auf Covid-19 getesteten 
Personen, ihren Haushaltsangehörigen und deren 
Quarantäne, regeln die behördlichen Vorgaben. Im 
Zweifel sollte hierzu das örtliche Gesundheitsamt 
kontaktiert werden.

Für positiv getestete Personen und solche aus dem-
selben Haushalt gilt darüber hinaus die Vorgabe, 
diese für mindestens 14 Tage aus dem Trainings- 
und Spielbetrieb herauszunehmen.

1. Allgemeine Hygieneregeln
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Wie einleitend gesagt, gelten überall die jeweils 
aktuellen behördlichen Verordnungen in Verbin-
dung mit den vom Verein bzw. Sportstättenbetrei-
ber festgelegten Regelungen. Personen, die nicht 
bereit sind, sich an diese Regeln zu halten oder sich 
diesen widersetzen, ist der Zutritt zur Sporthalle zu 
verwehren bzw. müssen die Sporthalle verlassen. 
Im Notfall müssen Verein oder Hallenverwaltung 
hier ihr (übertragenes) Hausrecht ausüben und 
dabei auch die Ordnungsbehörden/Polizei zur Hilfe 
rufen.

Alle Vereine sollten für ihre individuellen Bedin-
gungen und Hallensituationen ein Hygienekonzept 
entwickeln. Das vorliegende DBB-Konzept kann 
dafür als Vorlage benutzt werden, um darauf aufzu-
bauen (Download unter www.basketball-bund.de/
dbb/back-on-court).

Der Verein sollte eine Ansprechperson für dieses Hy-
gienekonzept benennen, die für alle Rückfragen zur 
Verfügung steht. Es sind alle Funktionsträger*innen 
und dabei besonders die Trainer*innen ausführlich 
in die Inhalte des Hygienekonzepts einzuweisen.

Im Spielbetrieb müssen nicht nur die Mitglieder 
des eigenen Vereins inkl. der Personen am Kampf-
gericht, sondern auch Gäste und Schiedsrichter*in-
nen rechtzeitig über die Hygieneregeln informiert 
werden. Hierbei sind insbesondere die aktiven 
Spieler*innen, die im Rahmen des Spielgeschehens 
Körperkontakt haben, von den anderen direkt am 
Spiel beteiligten Personen sowie den Zuschauenden 
getrennt zu behandeln.

Falls von Behörden oder Verein so vorgesehen, sind 
entsprechende Dokumentationsbögen zum Hallen-
besuch zu führen.

Entsprechend den Empfehlungen zur Handhygiene 
müssen an den Zugängen zur Sporthalle und zu 
den angeschlossenen Bereichen (Vereinsheim oder 
-gastronomie) ausreichende Möglichkeiten zum 
Waschen oder Desinfizieren der Hände geschaffen 
werden. Zudem sollten geschlossene Abfallbehält-
nisse in ausreichender Anzahl vorgehalten werden. 

Für Zuschauende oder Gäste, die nicht direkt am 
Spiel beteiligt sind, sollten am Eingangsbereich der 
Sporthalle (vor dem Betreten!) alle Informationen 
zum Hygienekonzept und dessen Verbindlichkeit 

klar beschrieben sein. Angehörige und besonders 
Eltern jugendlicher Vereinsmitglieder sollten be-
reits im Vorfeld der Spieltage informiert und ggf. in 
die Umsetzung des Hygienekonzepts mit einbezogen 
werden.

Es empfiehlt sich, bei allen Anlässen, bei denen 
externe Personen die Sporthalle besuchen, eine 
Ansprechperson für das Hygienekonzept vor Ort zu 
haben und entsprechend kenntlich zu machen. Die-
se Hygienebeauftragten sind für die Umsetzung der 
Hygieneregeln, das Bereitstellen und Kontrollieren 
von Material (bspw. Seife, Papierhandtücher etc.), 
die Beschilderung sowie für die ggf. notwendige 
Dokumentation der Anwesenden verantwortlich und 
sind in der Lage, allen Gästen Auskunft geben. Je 
nach Größe der Halle und der Anzahl der Anwesen-
den können diese Aufgaben auf mehrere Personen 
verteilt werden, auch wenn dies einen Mehraufwand 
an Ehrenamtlichen erfordert. Besonders bei Jugend-
spielen sollten hier daher auch Eltern eingebunden 
werden, nachdem sie, ausführlich über das Hygiene-
konzept des Vereins unterrichtet wurden.

Im Basketball herrschen sehr unterschiedliche Hal-
lensituationen vor. Daher wird in diesem Leitfaden 
besonders im Kapitel „Spielbetrieb“ in unterschied-
lichen Szenarien auch auf solche Hallen eingegan-
gen, in denen die Umsetzung einer „großen Lösung“ 
nicht möglich ist.

2. Organisatorisches

https://www.basketball-bund.de/dbb/back-on-court
https://www.basketball-bund.de/dbb/back-on-court
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Unabhängig von der Hallengröße ist es sinnvoll, die 
Sporthalle in verschiedene Bereiche aufzuteilen, in 
denen jeweils entsprechende Hygieneregeln gelten. 
Dies gilt auch für Wegflächen wie Kabinen- oder 
Zugangsbereiche. Informationen zum Zugang zu den 
jeweiligen Flächen sollten Teil des am Eingang für 
alle Besucher*innen ausgehängten Hygienekonzep-
tes sein.

Zone 1: Spielfeld
Das Spielfeld ist der Bereich in der Halle, in dem die 
Abstandsregeln während des Spiels ausgesetzt sind. 
Alle direkt und aktiv am Spiel beteiligten Personen 
(inkl. Schiedsrichter*innen) haben also unterein-
ander Körperkontakt. Zudem führen die körperliche 
Aktivität und die dadurch erhöhte Atmung zu einem 
verstärkten Ausstoß von sog. Aerosolen. Daher 
sollte der Bereich des Spielfeldes klar von den an-
deren Bereichen getrennt sein, so dass es zwischen 
Aktiven und allen anderen Beteiligten keinen Kon-
takt gibt. Wenn die räumlichen Gegebenheiten es 
hergeben, sollte rund um das Spielfeld ein Sicher-
heitsabstand von 2-4 Metern (auch für Kampfgericht 
und Zuschauer) gelten.

Zone 2: Kampfgericht und Mann-
schaftsbereiche
Die Bereiche für das Kampfgericht und die beiden 
am Spiel beteiligten Mannschaften sollten klar 
gekennzeichnet und für jedes Spiel nur den daran 
beteiligten Personen vorbehalten sein. Außer für die 
am Spiel beteiligten Spieler*innen gelten in diesen 
Bereichen die Abstandsregeln. Weitere Hinweise 
finden sich im Abschnitt „Spielbetrieb“.

Zone 3: Kabinen, Dusche, sanitä-
re Anlagen
Für die Nutzung von Kabinen und Duschräumen 
gilt, dass der Aufenthalt der Spieler*innen dort 

auf ein notwendiges Minimum reduziert werden 
sollte.  Diese Bereiche sollten ausschließlich von 
den Aktiven und ggf. Vereinspersonal zur Reinigung 
betreten werden. Das Durchmischen von Mann-
schaften in Kabinen sollte auch bei wenigen zur 
Verfügung stehenden Räumen vermieden werden. 
Es gelten die Abstandsregeln, d.h. beim Verlassen 
und Betreten der Kabinen(-gänge) kann das Tragen 
eines Mund-Nase-Schutzes verlangt werden. Weitere 
Hinweise finden sich in den Abschnitten „Trainings-
betrieb“ und „Spielbetrieb“.

Bei den sanitären Anlagen müssen, nicht zuletzt für 
die Handhygiene, auch Einrichtungen für nicht aktiv 
am Spiel beteiligte Personen und ggf. Zuschauende 
bereitgehalten werden. Hier sollten Wege gefunden 
werden, diese sanitären Anlagen von denen der 
aktiv am Spiel beteiligten Personen zu trennen und 
Einrichtungen nicht durch beide Personengruppen 
nutzen zu lassen.

Generell gilt für sämtliche dieser Räumlichkeiten, 
dass sie klar beschildert sein sollten. Alle vorhande-
nen Fenster in diesen Räumen sollten zur regelmä-
ßigen und ständigen Durchlüftung genutzt werden. 
Bei fensterlosen Räumen sollten die Türen, solange 
es die Privatsphäre der Nutzer*innen zulässt, immer 
offen und ggf. festgestellt sein, so dass auf diesem 
Wege ein Luftaustausch stattfinden kann.

In allen sanitären Anlagen sollten Schilder zur rich-
tigen Handhygiene ausgehängt werden.

Zone 4: Zuschauerbereiche
In allen Zuschauerbereichen gelten die Abstandsre-
geln untereinander und zu den Aktiven. Das kann für 
kleinere Hallen bedeuten, dass keine oder nur sehr 
wenige Zuschauer*innen in die Halle gelassen 
werden. Für die Zuschauer müssen sanitäre Anlagen 
sowie ggf. andere Möglichkeiten für die 
Handhygiene bereitgestellt werden. Es muss eine 
maximale Besucherzahl für Tribünenbereiche 
entsprechend der jeweils geltenden, behördlichen 
Vorgaben definiert und deren Einhaltung überwacht 
werden. Ebenso können Markierungen oder Schilder 
zur Wahrung der Mindestabstände angebracht 
werden. Über die Wege zu und von den 
Zuschauerplätzen sowie zu den sanitären 

2.1 Hallenbereiche
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Einrichtungen sollten Schilder oder Informationen 
vorhanden sein. Darüber hinaus sollten die Ver-
antwortlichen für das Hygienekonzept in der Halle 
informieren und behilflich sein. Für die Wege zu und 
von den Plätzen sowie zu den sanitären Anlagen 
kann das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verlangt 
werden. In Hallen ohne Infrastruktur für Zuschau-
er*innen, sollten diese auch nicht zugelassen sein. 
Ausnahmeregelungen für Eltern, die bspw. den 
Transport der Kinder organisieren, sollten nur dann 
getroffen werden, wenn es keine andere Möglichkeit 
zum Warten gibt. Weitere Informationen dazu im 
Abschnitt „Spielbetrieb“.

Zone 5: Zugänge und Wege
Für alle Wege zu und von den einzelnen Bereichen 
ist eine „Einbahnstraßen“-Regelung die optimale 
Lösung. In die Umsetzung sind alle vorhandenen 
Türen (soweit erlaubt auch Notausgangstüren) 
einzubeziehen. Besonders bei engen baulichen Vo-
raussetzungen ist das Festlegen von Zugangszeiten 
sowie die Trennung der einzelnen Gruppen wichtig. 
In allen Gangbereichen sollte zudem von allen An-
wesenden ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Abbildung: Beispiel für Sicherheitszonen in einer Basketball-Halle mit „Einbahnstraßen-Regelung“
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Die Hygieneregeln für den Trainingsbetrieb sind 
recht einfach umzusetzen, da sich hier nur eigene 
Vereinsmitglieder bewegen. Die maximal zugelas-
sene Personenzahl für Sportstätten, das eigentliche 
Sporttreiben sowie die Art des zugelassenen Sport-
programms regeln die jeweils aktuellen Verordnun-
gen der Behörden. Werden Hallen oder Hallenteile 
mit anderen Vereinen und Sportarten geteilt und es 
gibt aneinandergrenzende Nutzungszeiten, so ist 
eine entsprechende, für jedermann vorgeschriebene 
Absprache unumgänglich und so früh wie möglich 
vorzunehmen.

Es sollten alle Funktionsträger*innen des Vereins, 
alle Mitglieder und besonders auch die Eltern von 
Jugendlichen über das Hygienekonzept und die 
geltenden Regeln informiert werden. Um ein indivi-
duelles Hygienekonzept für das Training aufzustel-
len, sind unabhängig von der Hallengröße, einige 
Punkte zu bedenken. Personen, die sich nicht an die 
Hygieneregeln halten, sind vom Trainingsbetrieb 
auszuschließen und der Sporthalle zu verweisen 
bzw. es ist ihnen bereits der Zutritt zu verwehren.

Die Hallen werden von den Sportler*innen nur zu ih-
ren eigenen Trainingszeiten betreten. Zwischen den 
Gruppen werden Übergangszeiten eingeplant, damit 
sich die Gruppen nicht begegnen, die Halle gelüftet 
und ggf. Trainingsmaterial gereinigt werden kann. 
Dabei muss beachtet werden, dass auch in den Ein-
gangsbereichen und vor den Hallen durch wartende 
Sportler*innen keine größeren Gruppen entstehen.

Außerhalb des eigentlichen Trainingsbetriebes 
finden innerhalb und außerhalb der Halle die gel-
tenden Abstandsregeln Anwendung. Bietet die Halle 
keinen entsprechenden Bereich für Zuschauer, so 
dürfen auch Eltern die Halle während der Trainings-
zeit nicht betreten. Bei Jugendmannschaften kön-
nen einzelne ohnehin anwesende Elternteile auch 
abwechselnd in die Umsetzung der Hygieneregeln 
eingebunden werden und die Trainer*innen unter-
stützen.

Für Kabinen und Duschen gelten die Abstandsregeln 
und die allgemeinen Vorgaben, diese nur so kurz 
wie nötig zu nutzen und regelmäßig zu belüften. 
Diese Räume dürfen jeweils nur vor einer Trainings-
gruppe genutzt werden. Handtücher und Trinkfla-
schen dürfen nicht geteilt werden.

Die Teilnahme an den Trainingseinheiten sollte nur 
nach Anmeldung/Zusage erfolgen, so dass im Vor-
feld geklärt ist, wie viele und welche Sportler*innen 
teilnehmen werden. Die Anwesenheit ist durch die 
Verantwortlichen zu dokumentieren, um im Falle 
einer Infektion die Infektionsketten nachvollziehen 
und unterbrechen zu können. Dabei sind die gel-
tenden behördlichen Vorgaben für diese Dokumen-
tation zu beachten. Die Erhebung und Speicherung 
erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 Nr. c) DSGVO und bedarf 
keiner Einwilligung der Betroffenen. Soweit die 
behördlichen Vorgaben keine längere Frist festle-
gen, sind die Daten nach Ablauf von vier Wochen zu 
löschen.  Die Dokumentation hat alle anwesenden 
Personen einzuschließen.

Vor, während und nach dem Training müssen der 
Zugang zu sanitären Anlagen und die Möglichkeit 
zum Reinigen bzw. Desinfizieren der Hände gegeben 
sein. In den sanitären Anlagen sollten Hinweise zur 
richtigen Handhygiene aufgehängt sein.

Die angemessene Reinigung von Sportmaterial inkl. 
Bällen und Geräten wird insbesondere bei gemein-
samer Nutzung empfohlen. In einigen behördlichen 
Verordnungen gibt es Vorgaben oder Empfehlungen 
für diesen Punkt, die entsprechend umzusetzen 
sind. 

3. Trainingsbetrieb
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Ein Hygienekonzept für den Spielbetrieb ist we-
sentlich komplexer, da die Organisation mit einem 
größeren Personenkreis sowie externen Gästen zu 
koordinieren ist. Das Konzept hängt maßgeblich von 
den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten sowie 
den eigenen personellen Ressourcen ab. Grund-
sätzlich gilt es daher, die unbedingt erforderlichen, 
die sinnvoll notwendigen und die weitergehenden 
Auflagen und Empfehlungen abzuwägen und ent-
sprechend der eigenen Möglichkeiten zu einem ver-
antwortungsvollen Hygienekonzept zusammenzufas-
sen. Die generelle Möglichkeit zur Durchführung von 
sportlichen Wettkämpfen und deren Rahmen werden 
von den jeweils aktuellen behördlichen Vorgaben 
geregelt, die die Basis jedes Hygienekonzeptes sein 
müssen. Das eigene Hygienekonzept für den Spiel-
betrieb muss also mit den lokalen Behörden und auf 
deren Vorgaben abgestimmt sein.

Die beschriebenen, allgemeinen Hygienestandards 
(Beschilderung, Handhygiene: Seife, Handtücher, 
Desinfektionsmittel etc.) müssen jederzeit und für 
alle Bereiche gewährleistet sein. Weiterhin ist die 
Anwesenheit aller Personen in der Halle sowie der 
Zeitraum des Aufenthaltes zu dokumentieren 

Allgemein ist es sinnvoll, trotz teilweise knapper 
Hallenzeiten den Spielplan zeitlich zu entzerren 
und mehr Zeit zwischen den einzelnen Ansetzungen 
einzuplanen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, in der 
Halle eine Ansprechperson zu haben, die mit der 
Umsetzung des Hygienekonzeptes betraut ist. Spä-
testens bei der Anwesenheit von Zuschauer*innen 
ist dies durch die Mannschaftverantwortlichen in 
Personalunion kaum noch abzudecken. Der gesamte 
Hallenaufbau sollte auf die vollumfängliche, effek-
tivste und unkomplizierteste Umsetzung der Hygie-
neregeln ausgerichtet werden.

Zeitmanagement und Kommuni�
kation
Für die Umsetzung der Hygieneregeln im Sinne 
eines gemeinsamen, möglichst sicheren Sporttrei-
bens sind alle Beteiligten verantwortlich, wobei der 
jeweils gastgebende Verein und die dort zuständi-
gen Behörden den Rahmen verbindlich vorgeben. 

Damit dies funktioniert, müssen die gastgebenden 
Vereine neben den eigenen Funktionsträger*innen 
und Mitgliedern rechtzeitig und umfassend auch 
alle anderen Beteiligten, besonders aber Gastverei-
ne und Schiedsrichter*innen über das Hygienekon-
zept und die geltenden Regeln informieren. Neben 
den geltenden Regelungen sollten dabei folgende 
Punkte berücksichtigt und kommuniziert werden, 
die individuell für jeden Spieltag zu klären sind:

• Verfügbarkeit von Kabinen und Duschen und 
ein Nutzungsplan hierfür (bspw. die Teams für 
das folgende Spiel reisen so zeitig an, dass sie 
sich umziehen und die Kabine danach belüf-
tet werden kann, bevor die spielenden Teams 
das Spielfeld verlassen; die spielenden Teams 
beenden die Nutzung der Kabinen dann spätes-
tens während des ersten Viertels des folgenden 
Spiels, so dass erneut gelüftet werden kann)

• Bereiche zum Warten vor und nach Spielen 
sowie für Taschen und Material (bspw. jedes 
Team in einem der freien Bereiche hinter den 
Grundlinien)

• Regelungen für den Zu- und Abgang auf das und 
vom Spielfeld falls erforderlich (Reihenfolge)

• Regelungen für Zuschauer*innen und Eltern 
(max. Kapazität, Bereiche, alternative Räume, 
kein Zutritt etc.)

• Art und Weise der Dokumentation der Anwesen-
heit (ggf. mit Vorlage/Mannschaftsbogen o.ä.) 

Mannschaften und Mannschafts�
bänke
Die Mannschaften haben auf alle Gruß- und Jubelri-
tuale zu verzichten, das heißt auch, dass „Huddle“ 
und Begrüßung/Verabschiedung ohne Körperkon-
takt stattzufinden haben. Die Mannschaften sollten 
die Halle nach Möglichkeit über unterschiedliche 
Zugänge oder zeitversetzt betreten. Die Bereiche 
der Mannschaftsbänke sollten ausschließlich von 
den am Spiel beteiligten Spieler*innen und Trai-
ner*innen betreten werden. Die Mannschaftsbänke 
sind vom Kampfgericht weg bis an die Endlinien zu 
rücken; das tischseitige Ende einer Mannschafts-

4. Spielbetrieb
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bank hat mindestens 5m Abstand zur verlängerten 
Mittellinie einzuhalten. Auf den Mannschaftsbänken 
kann der Mindestabstand zwischen den Ersatzspie-
ler*innen während des Spiels eingehalten werden. 
Dafür muss ggf. eine zweite Bank aufgestellt wer-
den.

In engen Hallen sollten die Spieler*innen ihre Ta-
schen so in der Halle verstauen (bspw. Geräteraum 
oder andere Hallenseite), dass das Passieren des 
Bankbereichs für andere Personengruppen mit 
möglichst großem Abstand möglich ist. Ist das nicht 
möglich, sollten alle anderen Personen in diesem 
Bereich einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Die Mannschaftsbesprechungen vor dem Spiel und 
in der Halbzeitpause sollten nicht in den Kabinen, 
sondern in freien und gut belüfteten Bereichen 
(bspw. an Seitentür oder Notausgang) der Halle 
durchgeführt werden.

Unmittelbar vor Spielbeginn sowie am Ende aller 
Viertelpausen und der Halbzeit sollten sich alle 
Spieler*innen die Hände waschen oder desinfizie-
ren, bevor sie ihre Plätze auf der Bank einnehmen 
oder das Spielfeld betreten. Der Spielball sollte in 
jeder Pause sowie vor und nach dem Spiel gereinigt 
werden.

Alle Spieler*innen sollten unmittelbar nach Spie-
lende den Bankbereich verlassen und sich in die 
Kabinen oder die vorgesehenen Bereiche begeben. 
Dabei sollten keine persönlichen Gegenstände oder 
Müll an der Bank verbleiben, so dass diese gereinigt 
werden kann, bevor ein anderes Team sie nutzt.

Schiedsrichter*innen
Die Hygieneregeln bedeuten auch für die Schieds-
richter*innen erhöhte Aufmerksamkeit. Um Aufent-
haltszeiten in den Kabinen zu verringern bzw. bei 
kleinen Hallen Engpässe bei den Räumlichkeiten zu 
vermeiden, sollten die Schiedsrichter*innen wenn 
möglich bereits in Spielkleidung anreisen. Dennoch 
haben sie Anrecht auf einen eigenen Umkleideraum. 
Hierfür kann, falls erforderlich, auf Lehrerkabinen 
oder Regieräume ausgewichen werden, soweit diese 
die Privatsphäre gewährleisten und mindestens 
eine Gelegenheit zum Händewaschen gegeben ist.

Besonders bei kleinen, fensterlosen und selten ge-
nutzten Räumen muss sichergestellt sein, dass diese 
ausreichend belüftet wurden und auch während des 
Spieltages für Belüftung, bspw. durch offene Türen, 
gesorgt wird.
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Auf den Wegen in der Sporthalle sowie zu und von 
ihrer Kabine sollten die Schiedsrichter*innen einen 
Mund-Nase-Schutz tragen.

Vor und nach der Kontrolle von Teilnehmerauswei-
sen und Spielberichtsbogen vor dem Spiel, in den 
Viertelpausen und nach dem Spiel sollten die Hände 
gewaschen oder desinfiziert und bei der Tätigkeit 
am Kampfgericht ein Mund-Nase-Schutz getragen 
werden. In der Kommunikation mit Trainer*innen 
und Kampfgericht während des Spiels sollte der 
Mindestabstand eingehalten werden.

Die Besprechungen der Schiedsrichter*innen vor 
dem Spiel und in der Halbzeit müssen nicht zwin-
gend in einer Kabine durchgeführt werden, wenn 
keine oder keine ausreichend große zur Verfügung 
steht. Vielmehr sollten dafür ebenfalls freie Be-
reiche in der Halle oder, bei geeigneten Wetterbe-
dingungen, Bereiche außerhalb der Halle genutzt 
werden.

Ebenso wie die Mannschaften waschen oder desin-
fizieren die Schiedsrichter*innen unmittelbar vor 
Spielbeginn sowie vor der Wiederaufnahme des 
Spiels nach Viertel- und Halbzeitpausen ihre Hände, 
bevor sie den Spielball berühren.

Zum Duschen nach Spielende ist den Schiedsrich-
ter*innen eine entsprechende Kabine zur Verfügung 
zu stellen. Im Notfall muss die Heimmannschaft 
bei unzureichender Kabinenzahl warten, bis die 
Schiedsrichter*innen die Kabinen wieder verlassen 
haben. Ein Mischen mit den Mannschaften in den 
Kabinen soll unterbleiben.

Kampfgericht
Am Kampfgericht gelten über die gesamte Dauer 
des Spiels die Abstandsregeln. Dies macht ggf. den 
Einsatz eines längeren Tisches erforderlich. Die-
ser sollte, soweit möglich, 2-4 Meter Abstand vom 
Spielfeld haben und kann bspw. auch in Nebenräu-
me zurückversetzt werden, sofern dies die Sicht auf 
das Spielfeld nicht beeinträchtigt. Außer den am 
Kampfgericht tätigen Personen haben nur Schieds-
richter*innen und - soweit von den Spielregeln 
vorgesehen - Trainer*innen Zutritt zum Kampfge-
richtsbereich. Zusätzliche Personen (Mitspieler*in-

nen) oder Zuschauende dürfen diesen Bereich nicht 
betreten. Wann immer die Einhaltung der Abstände 
unterschritten wird, haben die Personen, die den 
Kampfgerichtsbereich betreten, einen Mund-Nase-
Schutz zu tragen. Das gilt auch für die Schiedsrich-
ter*innen in den entsprechenden Phasen sowie für 
(Co-)Trainer*innen. Spieler*innen, die sich zum 
Einwechseln bereitmachen und am Kampfgericht 
anmelden, haben den Mindestabstand einzuhalten. 
Alle Materialien und Oberflächen, die am Kampfge-
richt berührt oder eingesetzt werden, sind vor und 
nach jedem Spiel zu reinigen. Alle Personen am 
Kampfgericht sollten sich vor Beginn ihrer Tätigkeit, 
bei der Rückkehr aus Pausen sowie nach Abschluss 
ihrer Tätigkeit die Hände waschen oder desinfi-
zieren. Sollte es, neben den Mannschaftsverant-
wortlichen der Heimmannschaft, keine zuständige 
Person für das Hygienekonzept in der Halle geben, 
so übernimmt das Kampfgericht die Reinigung des 
Spielballes (falls behördlich vorgeschrieben, 
alternativ ist eine entsprechende Handhygiene aller 
am Spiel beteiligten Personen ausreichend; s.o.) in 
jeder Viertelpause, der Halbzeit und nach 
Spielende. Das erforderliche Material muss der 
Verein bereitstellen.

Kabinen und Duschräume
Die Kabinen und Duschräume sind im Wesentlichen 
so zu behandeln, wie im Trainingsbetrieb. Das 
bedeutet, dass die Abstandsregeln gelten und für 
ausreichende Belüftung durch Fenster und/oder Tü-
ren zu sorgen ist. Die Mannschaften sollten sich in 
keinem Fall mischen und es sollten freie Zeiten zwi-
schen den einzelnen Nutzungen eingeplant werden. 
Je nach Verfügbarkeit von Räumen sollte daher ein 
Nutzungsplan aufgestellt und an Gastmannschaften 
und Schiedsrichter*innen kommuniziert werden 
(s.o.). Die Heimmannschaft sollte dabei immer 
zuerst auf alternative Räume oder das Umkleiden 
vor der Anreise ausweichen. Für die Nutzung der 
Duschen ist es an der Heimmannschaft bei eventuel-
len Engpässen zu warten bis ein Duschraum frei ist. 
Die Kabinen sollten wie bereits aufgeführt nicht für 
Mannschaftsbesprechungen genutzt werden. 

Es sollten keinerlei persönliche Gegenstände 
während der Spiele in den Kabinen verbleiben.  
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Alle Spieler*innen sollten ihre Taschen und 
persönlichen Gegenstände mitnehmen und an 
einem festgelegten Punkt in der Halle ablegen.

Zuschauer*innen/Eltern
Die eigenen Vereinsmitglieder sowie die Gastmann-
schaften sollten mit ausreichend zeitlichem Vorlauf 
über die Zugangsmöglichkeiten für Zuschauer*innen 
informiert werden. Vor Ort muss die Besucherlogis-
tik und -information über Beschilderung, Wegwei-
ser und Markierungen sichergestellt sein. Ebenso 
muss die Verfügbarkeit von sanitären Anlagen und 
Möglichkeiten für die Handhygiene gewährleistet 
sein. Eine gekennzeichnete Ansprechperson, wel-
che die zuvor angekündigte Dokumentation der 
Anwesenheit durchführt, sollte bei allen Spielen 
mit Zuschauer*innen in der Halle sein. Zuschau-
er*innen sollten auf allen Wegen einen Mund-Nase-
Schutz tragen und diesen nur auf Sitzplätzen mit 
Einhaltung des Mindestabstandes voneinander und 
vom Spielfeld abnehmen. Jeder direkte Kontakt mit 
direkt am Spiel beteiligten Personen ist zu unterlas-
sen.

In kleinen Hallen ohne Infrastruktur für Zuschau-
er*innen sollte auf diese verzichtet werden und 
nur unbedingt erforderliche Teambegleiter*innen 
(bspw. Eltern, die Jugendliche fahren) erhalten 
Zugang. Für diese ist ein Aufenthaltsbereich vorzu-
sehen, in dem sich die Grundsätze dieses Hygiene-
konzepts umsetzen lassen.

Hygienebeauftragte
Es ist sinnvoll, neben einer verantwortlichen Person 
für das Hygienekonzept im Verein, an den Spielta-
gen verantwortliche Personen in den Spielhallen 
zu haben, welche die Umsetzung des Hygienekon-
zeptes überwachen. Bei einzelnen Spielen ohne 
Zuschauer*innen können die Aufgaben von den 
Mannschaftsverantwortlichen übernommen werden. 
In größeren Hallen und/oder bei mehreren Spielen 
nacheinander kann diese Aufgabe von Funktions-
träger*innen des Vereins, aber auch Eltern oder 
Spieler*innen wahrgenommen werden.

Wichtigste Aufgaben dieser Personen, die alle Hal-
lenbereiche betreten dürfen, sind das Vorhalten des 
Hygiene-Materials, die Dokumentation der Anwe-
senden sowie der Umsetzung des Hygienekonzep-
tes. Darüber hinaus sind diese Personen Ansprech-
partner*innen für alle Gäste

Zur eigenen Sicherheit sind diese Personen neben 
einem Mund-Nase-Schutz auch mit Einweg-Hand-
schuhen auszustatten (Müllentsorgung, Reinigung) 
und haben selbstständig auf regelmäßige Handhygi-
ene zu achten.

Die Hygienebeauftragten sollten vor dem jeweiligen 
Spieltag feststehen und sind (nur) auf Anforderung 
dem Liga-Veranstalter zu benennen. Sie sollten in 
der Halle erkennbar sein (Shirt, Weste etc.).
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Ebenso wie der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) und die FIBA hat auch der DBB bereits vor 
dieser Zusammenstellung einige Hilfen zum Wieder-
einstieg in den Sport veröffentlicht. Diese sechs-
stufigen „Leitplanken“ sowie weitere Dokumente 
zum Thema sind auf der DBB-Homepage unter dem 
Punkt www.basketball-bund.de/dbb/back-on-court 
zusammengefasst. Auf dieser Seite sind auch die 
Seiten der Landesverbände verlinkt, auf denen z.T. 
länderspezifische Informationen zu den Themen 
Spielbetrieb unter Hygieneregeln, Wiedereinstieg 
und Hygienekonzepte zu finden sind.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Hygiene-
regeln war, durch den Verlauf des Infektionsgesche-
hens in Deutschland und die damit verbundenen 
Lockerungen für den Sport, in den meisten Lan-
desverbänden bereits die sechste und letzte Stufe 
erreicht bzw. sogar überschritten. Dennoch können 
diese Leitplanken als Anregung bei der Gestaltung 
eines individuellen Hygienekonzeptes herangezo-
gen werden. Zudem kann eine Veränderung des In-
fektionsgeschehens auch die Rückkehr zu früheren 
Stufen der Leitplanken erforderlich machen, was im 
folgenden Abschnitt behandelt wird.

5. Das „Leitplanken-Modell“ des DBB

Weitere Informationsquellen:

DOSB:     https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/

dsj:     https://www.dsj.de/informationen-zum-umgang-mit-dem-corona-virus

Bundeszentrale für 
gesundheitl. Aufklärung:  https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/

Robert-Koch-Institut:     https://www.rki.de/DE/home (allgemeine Informationen)

https://www.rki.de/DE/Content/InFAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko-
bewertung

Bundesregierung:     https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus

BRAUCHT DICH. 
UND DICH UND 
DICH UND DICH.

DIE CORONA-WARN-APP:

Jetzt die Corona-Warn-App herunterladen 
und Corona gemeinsam bekämpfen.

BReg_Anzeige_1-3_Print_Master_210x105_ICv2_V02.indd   5BReg_Anzeige_1-3_Print_Master_210x105_ICv2_V02.indd   5 09.06.20   16:3909.06.20   16:39

https://www.basketball-bund.de/dbb/back-on-court
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/
https://www.dsj.de/informationen-zum-umgang-mit-dem-corona-virus
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.rki.de/DE/home (allgemeine Informationen)
https://www.rki.de/DE/Content/InFAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung
https://www.rki.de/DE/Content/InFAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
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Allen Lockerungen und dem Wiedereinstieg in 
den Sport liegt die Annahme zu Grunde, dass in 
Deutschland noch die Gefahr einer Ansteckung mit 
SARS-CoV-19 besteht, diese Gefahr aber durch die 
Umsetzung entsprechender Hygienekonzepte sehr 
gering gehalten werden kann.

Dennoch haben die ersten lokal aufgetretenen 
Infektions-Fälle gezeigt, dass es immer wieder zu 
regional begrenzten, deutlich höheren Infektionsra-

ten kommen kann. In diesem Fall können die vor-
handenen Leitplanken als Handlungsempfehlungen 
genutzt werden.

Um eigene Hygienekonzepte schnell und einfach an 
veränderte Bedingungen anpassen zu können, ist im 
Folgenden eine Übersicht zu einzelnen Aspekten zu-
sammengestellt, die im Bedarfsfall die Abstimmung 
mit den lokalen Behörden (meist Gesundheitsamt) 
erleichtern soll.

6. Reaktion auf Infektionsrisiken

Aktivität/ 
Bereich

Geringes Risiko Erhöhtes Risiko Hohes Risiko

Infektionsgefahr gering,  
gezielte Hygienemaßnahmen

Lokale verstärktes Anste-
ckungsrisiko, verstärkte 
Hygienemaßnahmen

Generell hohe Ansteckungsge-
fahr, umfangreiche, Hygiene-
maßnahmen

Erlaubnis zur 
Teilnahme

Hygienekonzept akzeptieren 
(Kenntnis schriftlich bestäti-
gen)

Hygienekonzept akzeptieren 
und regelmäßige Belehrung 
dazu

Hygienekonzept akzeptieren, 
Belehrung und Abfrage zum 
Gesundheitszustand

Training Umsetzung der Hinweise zum 
Trainingsbetrieb

Umsetzung der Hinweise zum 
Trainingsbetrieb

Umsetzung der Hinweise zum 
Trainingsbetrieb und Einhal-
tung des Mindestabstandes

Anreise- 
hinweise

gemäß der behördlichen Vor-
gaben

gemäß der behördlichen Vor-
gaben

Individualanreise unter Einhal-
tung der Abstandsregeln oder 
mit Mund-Nase-Schutz

Maximale 
Personenzahl

Entsprechend der lokalen behördlichen Vorgaben/Einschränkungen

Kabine und 
Duschen

Handhygienemöglichkeit

Nutzung unter Einhaltung der 
Abstandsregeln oder mit Mund-
Nase-Schutz in der Kabine

Handhygienemöglichkeit

Nutzung unter Einhaltung der 
Abstandsregeln und mit Mund-
Nase-Schutz in der Kabine

Duschen nur mit Mindestab-
stand

Handhygienemöglichkeit

Empfehlung zum Umziehen und 
Duschen zu Hause

Bei Nutzung nur unter Einhal-
tung der Abstandsregeln und 
mit Mund-Nase-Schutz sowie 
mit reduzierter Personenzahl

Sanitär- 
bereiche

Möglichkeit zum Waschen oder desinfizieren der Hände
Tragen eines Mund-Nase-Schutzes

Zuschauer/
innen

Möglichkeit zur Handhygiene

Einhaltung der Abstandsregeln 
oder Tragen eines Mund- 
Nase-Schutzes

Möglichkeit zur Handhygiene

Einhaltung der Abstandsregeln 
und Tragen eines Mund- 
Nase-Schutzes

Keine Zuschauer*innen
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Vereine, die Arbeitgeber von Berufsspieler*innen 
oder -trainer*innen sind, haben die Verantwortung 
für die Umsetzung geeigneter Arbeitsschutzmaß-
nahmen für ihre Angestellten. Das gilt auch für die 
Umsetzung von geeigneten Maßnahmen zum Infek-
tionsschutz.

Hinweise, Vorgaben und Informationen zur Um-
setzung der Maßnahmen finden sich bspw. in den 
Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (www.bmas.de) oder der Berufs-
genossenschaft (www.vbg.de/coronavirus).

Wichtige Punkte sind eine ausführliche Unterwei-
sung in das Hygienekonzept, die Bereitstellung von 
Material zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen 
(Mund-Nase-Schutz, Desinfektionsmittel etc.) und 
das Ermöglichen von arbeitsmedizinischer Vorsorge 
und Beratung.

Sollte eine Infektionsverdacht bestehen, so sollten 
die Angestellten als arbeitsunfähig angesehen wer-
den bis der Verdacht medizinisch oder behördlich 
bestätigt oder ausgeräumt wird.

7. Der Verein als Arbeitgeber (Be�
rufssportler und -trainer*innen)

Die Vereine und ihre Funktionsträger*innen sind 
für die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsauf-
lagen beim Wiedereinstieg in den Trainings- und 
Spielbetrieb verantwortlich. Eine Infektion mit Sars-

CoV-2 ist auch bei höchsten Sicherheitsstandards 
und detaillierten Hygienekonzepten nie ganz auszu-
schließen. Das gilt für das Sporttreiben ebenso wie 
für die Teilnahme am öffentlichen Leben allgemein.

8. Haftungshinweis

Die Empfehlungen und Regelungen dieses Hygiene-
konzepts sind mit großer Sorgfalt verfasst worden 
und basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung 
gültigen AHA-Regeln. Dennoch kann keine Haftung 
oder Gewähr für diese Regeln übernommen werden. 
Durch die Vielzahl an verschiedenen, teils lokalen 
Vorgaben und Bestimmungen ist eine allgemein und 
rechtlich verbindliche Zusammenstellung durch den 
DBB leider nicht möglich. Jeder Verein muss sich 

also zur Anwendung des vorliegenden Konzeptes 
und seiner Elemente bei den jeweils zuständigen 
Behörden und Hallenbetreibern informieren und 
sein individuelles Konzept auf deren Vorgaben 
abstimmen. Die so aufgestellten Hygienekonzepte 
sollten zudem regelmäßig überprüft werden, da sich 
die behördlichen Vorgaben entsprechend dem Infek-
tionsgeschehen auch kurzfristig verschärfen oder 
auch weitere Lockerungen eintreten können.

9. Rechtliches

https://www.bmas.de
http://www.vbg.de/coronavirus
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